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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: „Sichere Herkunftsstaaten“ und regionale politische Verfolgung 

 

Art. 16a Grundgesetz (GG) regelt das nationale Asylrecht und ermöglicht u.a. die Bestimmung 
„sicherer Herkunftsstaaten“. Art. 16a Abs. 1 und 3 GG lauten: 

  (1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

  […] 

  (3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf 
Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet er-
scheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behand-
lung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht 
Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 

Welche Staaten konkret als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von Art. 16a Abs. 3 Satz 1 GG gel-
ten, ist in § 29a Abs. 2 Asylgesetz (AsylG) und der Anlage II zu § 29a AsylG gesetzlich bestimmt. 

Die Einstufung als sicher muss sich dem Wortlaut des Art. 16 Abs. 3 Satz 1 GG zufolge auf den 
„Staat“ insgesamt beziehen, eine Einstufung lediglich von Landesteilen als sicher ist nicht vorge-
sehen.1 

Unabhängig davon, ob eine Person aus einem sicheren Herkunftsland stammt und dort auch im 
Einzelfall vor Verfolgung sicher ist, wird im Rahmen des Asylverfahrens geprüft, ob ein „Interner 
Schutz“ im Herkunftsland (auch bezeichnet als „inländische Fluchtalternative“) erreichbar ist 
(§ 3e AsylG). Das Bundesverfassungsgericht hat zum Verhältnis des internen Schutzes zu dem 
Konzept sicherer Herkunftsstaaten in Bezug auf „nur“ regionale politische Verfolgung instruktiv 
ausgeführt: 

  Wer von nur regionaler politischer Verfolgung betroffen wird, ist erst dann politisch Verfolgter im Sinne von 
Art. 16a Abs. 1 GG, wenn er dadurch landesweit in eine ausweglose Lage versetzt wird. Das ist dann nicht der 
Fall, wenn er in anderen Teilen seines Heimatstaates eine zumutbare Zuflucht finden kann (inländische Fluchtal-
ternative […]). Hingegen ist für die Bestimmung eines Staates zum sicheren Herkunftsstaat die Beurteilung der 

 

1 BVerfGE 94, 115 (135). 
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dort allgemein herrschenden Situation maßgeblich. Ist eine - wenn auch nur regionale - politische Verfolgung fest-
stellbar, so ist nicht gewährleistet, daß in diesem Staat allgemein politische Verfolgung nicht stattfindet, worauf 
Art. 16a Abs. 3 GG abstellt; Sicherheit vor politischer Verfolgung muß daher im Rahmen des Art. 16a Abs. 3 GG 
landesweit bestehen […].2 

Im Asylverfahren wird neben nationalem Asyl gemäß Art. 16a GG ferner auch Flüchtlingsschutz 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention und Unionsrecht und sog. europarechtlicher subsidiärer 
Schutz geprüft.3 Für diese Schutzformen sieht Art. 36, 37 EU-Asylverfahrensrichtlinie 
(2013/32/EU) ebenfalls vor, dass die Mitgliedstaaten „sichere Herkunftsstaaten“ bestimmen kön-
nen. Gemäß Absatz 1 des Anhangs I zu Art. 37 gilt 

  [e]in Staat […] als sicherer Herkunftsstaat, wenn sich anhand der dortigen Rechtslage, der Anwendung der Rechts-
vorschriften in einem demokratischen System und der allgemeinen politischen Lage nachweisen lässt, dass dort 
generell und durchgängig weder eine Verfolgung im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2011/95/EU noch Folter 
oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe noch Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten sind. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 4. Oktober 2024, C-406/22 klargestellt, 
dass die Sicherheit im gesamten Hoheitsgebiet des Staates gegeben sein muss und Art. 37 in Ver-
bindung mit Anhang I zu Art. 37 Asylverfahrens-RL keine Einstufung lediglich von Teilen eines 
Staates als sicher ermöglicht.4 Die deutsche Regelung zu sicheren Herkunftsstaaten in § 29a 
AsylG gilt für den gesamten Asylantrag, also auch in Bezug auf den Flüchtlingsschutz und den 
subsidiären Schutz. Eine Besonderheit besteht insoweit, als die in § 29a Abs. 2 AsylG genannten 
EU-Mitgliedstaaten keine „sicheren Herkunftsländer“ im Sinne der Asylverfahrensrichtlinie sind, 
da sie keine Drittstaaten im Sinne der Richtlinie sind. Allerdings haben sich die Mitgliedstaaten 
der EU im „Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten der Europäischen Union“ gegenseitig als sichere Herkunftsstaaten anerkannt.5 

*** 

 

2 BVerfGE 94, 115 (135). Vgl. dazu auch Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Zum Begriff des sicheren 
Herkunftsstaates und zu Abschiebungen in den Irak, WD 3 - 3000 - 037/21, Sachstand vom 18.02.2021, S. 4. 

3 Einen Überblick über die Schutzformen und Prüfschritte gibt etwa Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche 
Dienste, Verfahrens- und Prüfungsschritte im Asylverfahren, WD 3 - 3000 - 116/23, Ausarbeitung vom 31.10. 
2023. 

4 Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Konzepte sicherer Herkunftsstaaten im Sinne von Art. 16a Abs. 3 
Satz 1 GG und Art. 37 Asylverfahrens-RL vgl. auch den Überblick bei Kromlidou, Ist die Einstufung Georgiens 
und der Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten nach Verfassungs- und Unionsrecht zulässig?, 
ZAR 2024, 162 (164 m.w.N). 

5 Vgl. dazu Funke-Kaiser, in: Funke-Kaiser/Fritz/Vormeier, GK AufenthG, § 29a Rn. 31 (130 Lfg. 01.03.2021). 
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